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SATZUNG 
§ 1 Name und Sitz 
 
Der Name des Vereins ist BG Möhringen e.V. Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts 
Stuttgart eingetragen und hat seinen Sitz in Stuttgart-Möhringen. 
Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 
§ 2 Zweck 
 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Seine Tätigkeit ist darauf 
gerichtet, die Allgemeinheit selbstlos zu fördern durch Pflege des Sports und der freien 
Jugendhilfe. 
Der Verein ist selbstlos tätig. Es werden nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 
verfolgt. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie erhalten bei ihrem 
Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins weder einbezahlte Beiträge 
zurück, noch haben sie irgendeinen Anspruch auf Vereinsvermögen. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch hohe Vergütungen 
begünstigt werden. 
Bestrebungen parteipolitischer, konfessioneller und rassischer Art sind im Verein 
ausgeschlossen. 
 
§ 3 WLSB 
 
Der Verein ist Mitglied im Württembergischen Landessportbund (WLSB) e.V. Der Verein und 
seine Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und 
Ordnungen des WLSB. 

 
§ 4 Mitgliedschaft 
 
Vereinsmitglieder können natürliche volljährige Personen, aber auch juristische Personen 
werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der Erlaubnis der Eltern. Stimmberechtigt 
sind Mitglieder erst ab Volljährigkeit. 
Über einen schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der erweiterte Vorstand mit einfacher 
Mehrheit. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem 
Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 
Ehrenmitglieder werden auf Vorschlag des Vorstandes durch die Hauptversammlung 
ernannt. 
  



BG M☺hringen 
 

Deutscher Vereinspokalsieger 1988 

 
 
 

Der Vorstand 06.09.2019 
 
 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 
 
Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, durch freiwilligen Austritt, Ausschluss 
aus dem Verein oder Verlust der Rechtsfähigkeit der juristischen Person. 
Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem 
Vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied. Er ist nur zum Schluss eines Quartals unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von vier Wochen zulässig. Ein Wechsel vom aktiven zum 
passiven Mitglied ist zum Monatsende möglich. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung von einer Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder von 2/3 der abgegebenen gültigen Stimmen ausgeschlossen werden, 
wenn es in grober Weise gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, wobei als Grund zum 
Ausschluss auch ein unfaires sportliches Verhalten gegenüber  
anderen Vereinsmitgliedern gilt. 
Dem betroffenen Mitglied wird in der Mitgliederversammlung Gelegenheit zur 
Rechtfertigung gegeben. Der Ausschluss muss Punkt der Tagesordnung sein. 
 
§ 6 Beiträge 
 
Die Höhe der Aufnahmegebühr und des Mitgliedsbeitrags wird durch  
die Hauptversammlung festgesetzt. 
Ehrenmitglieder sind von der Bezahlung eines Mitgliedsbeitrags befreit. 
 
§ 7 Organe des Vereins 
 
Vereinsorgane sind 
- der Vorstand 
- die Mitgliederversammlung 
 
§ 8 Vorstand 
 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende. 
Sie sind je einzelvertretungsberechtigt. Der stellvertretende Vorsitzende ist dem Verein 
gegenüber verpflichtet, von seiner Einzelvertretungsmacht nur Gebrauch zu machen bei 
Verhinderung des Vorsitzenden. 
Der erweiterte Vorstand besteht aus 
a) dem Vorstand 
b) dem Kassenwart 
c) dem Schriftführer 
d) dem Sportwart 
e) dem Vereinsjugendleiter 
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§ 9 Aufgaben und Zuständigkeit des Vorstandes 
 
Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem 
anderen Organ durch Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere 
- Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung 
sowie Aufstellung der Tagesordnung. 
- Durchführung der Mitgliederversammlung. 
- Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung. 
 
§ 10 Wahl des Vorstandes 
 
Der Vorstand wird durch die ordentliche Mitgliederversammlung gewählt. 
Vorstandsmitglieder können nur Mitglieder des Vereins werden.  
Der 1. Vorsitzende, der 1. Kassier, der Schriftführer sowie der Kassenprüfer, werden in 
ungeraden Jahren gewählt, der 2. Vorsitzende, der 2. Kassier  
sowie der Sportwart in geraden Jahren. 
 
§ 11 Vorstandssitzungen 
 
Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden oder vom stellvertretenden 
Vorsitzenden einberufen werden. Die Vorlage einer Tagesordnung ist nicht notwendig. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder anwesend sind. Der 
Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Vorsitzenden, bei dessen Abwesenheit die des stellvertretenden Vorsitzenden. 
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§ 12 Mitgliederversammlung 
 
In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied - auch ein Ehrenmitglied - eine Stimme. Die 
Übertragung der Ausübung des Stimmrechts auf andere Mitglieder ist nicht zulässig. 
Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 
 
1. Wahl, Abberufung und Entlastung des erweiterten Vorstandes. 
2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Vereinsauflösung. 
3. Ernennung von besonders verdienstvollen Mitgliedern zu Ehrenmitgliedern. 
4. Weitere Aufgaben, soweit dies aus der Satzung oder nach Gesetz sich ergibt. 
 
Mindestens einmal im Jahr, möglichst im 2. Quartal, soll eine ordentliche 
Mitgliederversammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen 
unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung einberufen. 
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor 
dem angesetzten Termin schriftlich fordert. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 
bekanntzumachen. Dringlichkeitsanträge zur Änderung der Tagesordnung während der 
Mitgliederversammlung sind zulässig. Über die Dringlichkeit entscheidet der Vorstand. 
Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand oder auf Antrag der 
Mitglieder einzuberufen, wenn 1/3 der Vereinsmitglieder die Einberufung schriftlich unter 
Angabe der Gründe verlangen. 
Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde 
und mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Ist weniger als 
die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend, kann die Mitgliederversammlung 
erneut und zeitlich unmittelbar darauf einberufen werden; sie ist dann ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit relativer Mehrheit gefasst, 
Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 
Mitglieder. Hierbei kommt es auf die abgegebenen gültigen Stimmen an. 
Stimmenthaltungen gelten als ungültige Stimmen. 
 
§ 13 Vereinsjugend 
 
Für die Bearbeitung der Jugendangelegenheiten ist die Vereinsjugend zuständig. Die 
Vereinsjugend wird gemäß einer von der Jugendvollversammlung beschlossenen 
Jugendordnung tätig, welche der Zustimmung des erweiterten Vorstandes bedarf. 
 
§ 14 Protokollierung 
 
Über den Verlauf der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu fertigen, das vom 
Versammlungsleiter und vom Schriftführer (Protokollführer) zu unterzeichnen ist. 
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§ 15 Rechnungsprüfer 
 
Der von der Mitgliederversammlung alle zwei Jahre gewählte Rechnungsprüfer überwacht 
die Kassengeschäfte des Vereins. Eine Überprüfung hat mindestens einmal im Jahr zu 
erfolgen, über das Ergebnis ist in der Jahreshauptversammlung zu berichten. 
 
§ 16 Auflösung des Vereins 
 
Die Auflösung des Vereins ist durch Beschluss der Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit 
der stimmberechtigten Mitglieder herbeizuführen. 
Für den Fall der Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke bestellt die Hauptversammlung zwei Liquidatoren, welche die Geschäfte des Vereins 
abzuwickeln haben. Das nach Bezahlung der Schulden noch vorhandene Vereinsvermögen 
fällt mit Zustimmung des Finanzamtes an den „Förderkreis für krebskranke Kinder e.V.“, der 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu 
verwenden hat. 
 
§ 17 Auslagen und Kosten 
 
Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich 
tätig. Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten werden ersetzt. Der erweiterte Vorstand 
kann im Rahmen der haushaltlichen Möglichkeiten für die Ausübung von Vereinsämtern eine 
angemessene Vergütung oder eine angemessene Aufwandsentschädigung im Sinne des §3 
Nr. 26 a EstG beschließen. 
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§ 18 Datenschutz 
 
1. Regelungen zum Datenschutz  

 (1) Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden zur 

Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten über persönliche 

und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des Vereins erhoben und auf vereinseigenen 

Datenträger gespeichert und von den einzelnen Vereinsorganen genutzt und verarbeitet. 

Persönliche Daten dürfen nicht auf den privaten PCs der einzelnen Vereinsorgane 

gespeichert werden.  

 (2) Mit dem Betritt eines Mitgliedes nimmt der Verein alle für die Mitgliedschaft im Verein 

relevanten Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung) auf. Diese 

Informationen werden auf den vereinseigenen Datenträger gespeichert. Jedem 

Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 

werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 

Kenntnisnahme Dritter geschützt.  

 (3) Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder 

werden grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 

Vereinszwecks nützlich sind (wie etwa Telefon, Fax und E-Mail) und keine Anhaltspunkte 

bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 

oder Nutzung entgegensteht. Absatz (2) Satz 4 gilt entsprechend.  

(4) Als Mitglied des Württembergischen Landessportbundes e.V. (WLSB) ist der Verein 

verpflichtet, seine Mitglieder an den WLSB zu melden. Übermittelt werden dabei Vor- und 

Nachname, das Geburtsdatum, das Geschlecht, ausgeübte Sportarten und die 

Vereinsmitgliedsnummer.  Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben werden zusätzlich die 

vollständige Adresse, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, Beginn und Ende der Funktion 

sowie die Bezeichnung der Funktion im Verein übermittelt.  Im Rahmen von Liga-Spielen, 

Turnieren, Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen meldet der Verein Ergebnisse und 

besondere Ereignisse an die Sportfachverbände, deren Sportarten im Verein betrieben 

werden.  
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(5) Jedes Mitglied hat das Recht darauf, a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 

Daten zu erhalten, b) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten berichtigt werden, 

wenn sie unrichtig sind, c) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gesperrt werden, 

wenn sich bei behaupteten Fehlern weder deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 

feststellen lässt, d) dass die zu seiner Person gespeicherten Daten gelöscht werden, wenn 

die Speicherung unzulässig war oder die Zwecke für die sie erhoben und gespeichert wurden 

nicht mehr notwendig sind, e) der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu 

widersprechen, f) seine Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten.  

(6) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 

untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als den zur jeweiligen 

Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 

zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 

genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 

 

2. Mitgliedschaftspflichten  

 (1) Mit dem Beitritt in den Verein anerkennt das Mitglied die Satzung. Es verpflichtet sich die 

Satzungsregelungen und die Ordnungen des Vereins sowie die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 

befolgen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Vereinsinteressen zu fördern und alles zu unterlassen, 

was dem Ansehen und dem Zweck des Vereins entgegensteht. Die Mitglieder sind verpflichtet, den 

Verein laufend über Änderungen in ihren persönlichen Verhältnissen schriftlich zu informieren. Dazu 

gehört insbesondere:  a) die Mitteilung von Anschriftenänderungen b) Änderung der Bankverbindung 

bei der Teilnahme am Einzugsverfahren c) Mitteilung von persönlichen Veränderungen, die für das 

Beitragswesen relevant sind (z.B. Beendigung der Schulausbildung, etc.)   

(2) Nachteile, die dem Mitglied dadurch entstehen, dass es dem Verein die erforderlichen 

Änderungen nach Abs. (1) nicht mitteilt, gehen nicht zu Lasten des Vereins und können diesem nicht 

entgegengehalten werden. Entsteht dem Verein dadurch ein Schaden, ist das Mitglied zum Ausgleich 

verpflichtet.  

 

 

3. Ermächtigungsgrundlage für den Erlass einer Datenschutzordnung  

(1) Der Verein erlässt eine Datenschutzordnung, in der weitere Einzelheiten der Datenerhebung und 

der Datenverwendung sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten 

aufgeführt sind. Die Datenschutzordnung wird auf Vorschlag des Vorstands durch die 

Mitgliederversammlung beschlossen. 


